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Abstract

Die vorliegende Masterarbeit stellt ein bislang wenig beleuchtetes Thema ins 
Zentrum der Untersuchung: Das Konfliktmanagement in Betriebsratsgremien. Die 
zentrale These dieser Arbeit lautet, dass die Bewältigung von Konflikten im Be­
triebsrat einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz betrieblicher Mitbestimmung 
hat. Die Energie, die für die Konfliktaustragung investiert wird, entzieht dem Gre­
mium wertvolle Zeit und Ressourcen für die Betriebsratsarbeit und verursacht ein 
hohes Maß an Frustrationen. Spannungen innerhalb des Betriebsrats können zu-
dem das Vertrauen in demokratische Prozesse untergraben, wenn die Belegschaft 
miterlebt, dass ihr gewähltes Gremium wegen interner Konflikte nur eingeschränkt 
handlungsfähig ist.

Im Zentrum der Arbeit steht deshalb die Frage, ob Betriebsräte nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz von heute überhaupt über die notwendigen Werk
zeuge verfügen, um eigene Konflikte im Gremium zu lösen. Da ein Betriebsrat 
kein eigenes Geld oder Budget hat, spielt auch die Finanzierung von Konflikt­
managementmaßnahmen in der Praxis eine wichtige Rolle. Die Arbeit verfolgt das 
Ziel, sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praxisrelevante Empfehlungen 
über den Umgang mit gremieninternen Konflikten zu gewinnen. Hierbei kam den 
Interviews mit Expert:innen, die unterschiedliche Blickwinkel aus anwaltlicher, 
gewerkschaftlicher und mediatorischer Praxis einbrachten, eine bedeutende Rolle 
zu: Sie ermöglichten einen Perspektivwechsel und zeigten die Herausforderungen 
und Chancen einer effektiven Konfliktbearbeitung auf.

Die Arbeit soll das Bewusstsein dafür stärken, dass die Konfliktmanagement­
kompetenz des Betriebsrats bei der Bewältigung eigener Konflikte ein wichti­
ges Werkzeug der betrieblichen Mitbestimmung ist, um auf Augenhöhe mit den 
Arbeitgebenden die Arbeitswelt von heute und morgen zu gestalten.
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1.  Einleitung und Problemstellung

1.1.  Konfliktmanagementkompetenz und betriebliche Mitbestimmung

In einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft, die von unterschiedlichen Le
bensstilen, Weltanschauungen und politischen Überzeugungen geprägt ist, kommt 
der Demokratie eine zentrale Rolle zu. Sie ist nicht nur ein System, sondern ein 
lebendiger Prozess, der ständig gepflegt und gestärkt werden muss. Konflikte sind 
dabei keine Bedrohung, sondern ein bedeutendes Potenzial, das es zu erkennen und 
produktiv zu bearbeiten gilt. Die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen, ist der 
»Klebstoff« der Demokratie, der es ermöglicht, trotz Differenzen zusammenzuhal­
ten und gemeinsame Lösungen zu finden. Doch dieser Prozess ist nicht immer 
selbstverständlich. »Demokratie sind nicht nur die Parlamente, sondern Demokra
tie sind auch Betriebsräte«1, so fasste es Bundesminister Hubertus Heil am Ende 
seiner Rede anlässlich der 1. Lesung zum Betriebsrätemodernisierungsgesetz zu
sammen. Der Betriebsrat ist das durch demokratische Wahlen legitimierte Organ 
der betrieblichen Mitbestimmung der Beschäftigten, er vertritt die Interessen der 
Beschäftigten unentgeltlich als Ehrenamt2 gegenüber den Arbeitgebenden und 
wirkt maßgeblich bei unternehmensinternen Entscheidungen mit. Die grundlegen
den Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung und Interessenvertretung der Be
schäftigten bestimmt das BetrVG. Es betont die kollektive Entscheidungsfindung 
im Betriebsrat durch Beschlüsse, die in der Regel mit einfacher Mehrheit gefasst 
werden.3 Diese demokratische Struktur soll sicherstellen, dass unterschiedliche 
Perspektiven und Interessen angemessen berücksichtigt werden. Die Möglichkeit, 
Mehrheitsentscheidungen zu treffen, ist ein grundlegender Aspekt der betrieb­
lichen Demokratie und ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise des Gremiums.

Die Betonung der Mehrheitsentscheidungen und der kollektiven Entschei
dungsfindung könnte den Schluss nahelegen, Betriebsräte seien stets in der Lage, 
ihre internen Konflikte, die im Rahmen ihrer verantwortungsvollen Aufgabe als 
Interessensvertreter der Belegschaft entstehen, durch Mehrheitsbeschlussfassung 
rasch zu befrieden. Die Praxis4 sieht indes anders aus, denn auch ein Betriebsrat 
ist nicht vor internen Konflikten gefeit. Konflikte im Betriebsrat sind so häufig wie 

1  Hubertus Heil am 06. 05. 2021, https://t1p.de/6 c5ug [letzter Zugriff: 01. 03. 2025].
2  § 37 Abs. 1 BetrVG.
3  § 33 Abs. 1 BetrVG.
4  Vgl. hierzu die Expert:inneninterviews, Anh. 1–9 S. 89–188; zum methodischen Vorgehen siehe 1.2., S. 14 f.

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Reden/Hubertus-Heil/2021/2021-05-06-rede-bundestag-betriebsraetemodernisierungsgesetz.html
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in anderen Bereichen des Arbeitslebens auch, sie stellen eine ebenso alltägliche 
Erscheinung dar, wie Konflikte zwischen Arbeitgebenden und Beschäftigten oder 
zwischen den Betriebsparteien. Innerhalb des Betriebsrats können Konflikte ent­
stehen, die nicht nur die Arbeitsatmosphäre im Gremium belasten, sondern die 
sich auch auf das Mitbestimmungsverhalten auswirken und ein demokratisches 
Vakuum im Betrieb verursachen können.5 Ohne eine gezielte und kompetente 
Konfliktbearbeitung drohen diese Konflikte das demokratische Fundament des Be­
triebsrats zu erschüttern, das Vertrauen in die Mitbestimmung zu untergraben und 
den Betriebsfrieden zu gefährden.

Während Konflikte im Betriebsratsgremium6 und der richtige Umgang mit ih-
nen bislang wissenschaftlich nur wenig beleuchtet wurden, sind innerbetriebliche 
Konfliktmanagementsysteme zur effizienten Identifizierung, Analyse und Lösung 
von Konflikten in Organisationen mittlerweile etabliert. Im individualrechtlichen 
Kontext haben die Konfliktlösungsverfahren ein weites Spektrum und reichen z. B. 
von der konfliktbedingten Teamentwicklungsmaßnahme, dem Führungskräfte-
Coaching, der Supervision bis zur Mediation.7 Auch die Rollen- und Konfliktdy­
namik zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat, die sich im kollektiven 
Arbeitsrecht mit ihren konträren und divergierenden Interessen8 als ständige Kon
fliktpartner9 begegnen, ist gut erforscht10, wenngleich das Spektrum der genutzten 
Konfliktlösungsverfahren in diesem Bereich enger ist: Neben der gerichtlichen 
Auseinandersetzung dominiert die Einigungsstelle als gesetzliches Konfliktbear­
beitungsverfahren, während Mediationsverfahren von den Betriebsparteien nur 
selten genutzt werden.11

Die Forschung zu deutschen Betriebsräten hat sich bislang indes vornehmlich 
mit dem Gremium als Ganzem und seinen Beziehungen zu anderen Akteuren 
beschäftigt.12 Dabei ist der Betriebsrat keine homogene Gruppe, sondern viel

5  Z. B. Presseberichte in: https://t1p.de/jwin6, https://t1p.de/i04l5, https://t1p.de/ocgst [letzter Zugriff jeweils: 
01. 03. 2025].
6  Hierzu empirisch Hocke, Konflikte im Betriebsrat als Lernanlass.
7  EUV/PWC Studie 5, S. 14 und 21, https://t1p.de/1 qwnk [letzter Zugriff: 01. 03. 2025].
8  Knapp, Konfliktdynamik 3/2013, 200–210 m. w. N.
9  Olbrisch, Konfliktdynamik 3/2013, 176–186 m. w. N.
10  Vgl. hierzu Lukas/Dahl (Hrsg), 19–29, 60–98; Troja, Konfliktdynamik 2023, 54–60; Nieden­hoff/Olbrisch, 
110–329.
11  Malinowski, ZKM 2018, 22.
12  Ebenso Hocke, 50 f.

https://www.ikm.europa-uni.de/de/_publikationen-dokumente/pwc-euv-kms-studie-v-161014-final.pdf
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mehr »bunt gemischt«13. Im Betriebsrat prallen Persönlichkeiten mit sehr unter
schiedlichen Überzeugungen, Werten und Befindlichkeiten aus den verschie­
densten Berufsgruppen und Abteilungen, Altersklassen, kultureller Herkunft und 
Geschlechtern aufeinander, diese bringen unterschiedliche Sichtweisen und Hal-
tungen mit, die Einfluss auf die Betriebsratsarbeit haben: Der Betriebsrat ist der 
Ort, wo über die Art und Weise, wie die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte ge-
genüber der Geschäftsleitung ausgeübt werden, verhandelt und entschieden wird. 
Hier findet demokratische Willensbildung statt. Hier wird um den bestmöglichen 
Weg der Interessenvertretung zum Wohle der Beschäftigten und des Betriebs ge-
rungen. Im Prozess der demokratischen Willensbildung sind interne Konflikte also 
vorprogrammiert und ebenso natürlich14, wie in der vom Betriebsrat repräsentierten 
Belegschaft.

Das Schattendasein von Konflikten in Betriebsratsgremien und der professio­
nelle Umgang mit ihnen ist daher nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern 
auch unter demokratischen Aspekten in vielfacher Hinsicht relevant: Betriebsräte 
sind als Institution der betrieblichen Demokratie ein Pfeiler unserer Demokratie.15 
Diese Pfeiler können bei Rissen ins Wanken geraten: Wenn ein Betriebsrat auf-
grund von internen Konflikten nicht oder nur eingeschränkt handlungsfähig ist, 
kann die demokratische Teilhabe der Beschäftigten weitgehend lahmgelegt sein. 
Spannungen innerhalb des Gremiums können zudem das Vertrauen in demokra-
tische Prozesse untergraben, wenn die Belegschaft miterlebt, dass ihr gewähltes 
Gremium wegen interner Konflikte nur eingeschränkt handlungsfähig ist und auf 
der Stelle tritt. In einem solchen Fall steht auch dem Arbeitgebenden kein verläss-
licher Ansprechpartner zur Verfügung.16 Auch die Bereitschaft der Beschäftigten, 
sich zukünftig ehrenamtlich im Betrieb zu engagieren, kann durch konfliktbe-
dingten Frust und Enttäuschung schwinden. Hingegen trägt ein demokratisches 
Arbeitsumfeld zu einer erhöhten Zufriedenheit und einem stärkeren Zusammen-
halt in der Belegschaft bei und stärkt das Verständnis und die Wertschätzung von 
Demokratie im Allgemeinen.17

13  Mittländer, Anh. 2, 103; Siebert, Anh. 3, 118; Wolf, Anh. 5, 138 f.; Sachs, weil die Zusammensetzung auf 
einer Wahlentscheidung beruht, es sich also i. d. R. nicht um eine »Liebesheirat« handelt: Anh. 6, 148 f.
14  Siebert, Anh. 3, 117 f.
15  Hubertus Heil in seiner Rede vom 06. 05. 2021, https://t1p.de/6 c5ug [letzter Zugriff: 01. 03. 25].
16  Markowski, AiB 2010, 677 ff.; Schwinkowski/Neumaier, AiB 2012, 36 ff.
17  Vgl. hierzu die Studie von Jirjahn/Thi Xuan Thu Le, Political Spillovers of Workplace Democracy in Ger-
many, https://t1p.de/azg7j [letzter Zugriff: 01. 03. 25].

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Reden/Hubertus-Heil/2021/2021-05-06-rede-bundestag-betriebsraetemodernisierungsgesetz.html
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1.2.  Zielsetzung und methodisches Vorgehen

In Anbetracht dieser Problematik stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der 
Konfliktbearbeitung das BetrVG für Betriebsräte bei eigenen Konflikten vorsieht 
oder ob interne Konflikte vielmehr einen blinden Fleck der betrieblichen Mitbe­
stimmung darstellen. Eine Hürde für die Inanspruchnahme von Konfliktbear­
beitungsverfahren könnte sein, dass der Betriebsrat ein vermögensloses Subjekt 
der Betriebsverfassung ist, dem jede Einnahme verboten ist (§ 41 BetrVG). Er hat 
kein eigenes Geld oder Budget, aus dem er externe Dritte wie Moderator:innen, 
Teamcoachs oder Mediator:innen bezahlen kann. Auch wenn Arbeitgebende gem. 
§ 40 BetrVG die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten zu tra
gen haben, stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen dazu auch 
die gerichtliche und/oder außergerichtliche Bearbeitung von Konflikten im Be­
triebsrat gehört. Weitere Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind, welche 
Konfliktbearbeitungsverfahren sich bei welchen Konfliktthemen, wann und unter 
welchen Voraussetzungen am besten eignen, ob es für die Hinzuziehung externer 
professioneller Unterstützung einer vorherigen Vereinbarung mit dem Arbeitge
benden bedarf und wie die Rechtswirklichkeit aussieht.

Dabei sind für die vorliegende Arbeit zunächst folgende aufeinander aufbau
ende Faktoren zu untersuchen:

–	 Welche Konflikte treten aufgrund der betriebsverfassungsrechtlichen Rahmen­
bedingungen und der Aufgaben, die ein Betriebsrat zu bewältigen hat, beson-
ders häufig auf?

–	 Was sind die Konfliktursachen und maßgeblichen Einflussfaktoren?
–	 Wie verhalten sich Betriebsratsmitglieder im Konflikt?
–	 Wie ist die Konfliktdynamik und welche Auswirkungen haben unbearbeitete 

interne Konflikte auf die verschiedenen betrieblichen Akteure?

Im weiteren Verlauf der Arbeit richtet sich der Blick auf die Potenziale eines effizi-
enten Konfliktmanagements nach dem BetrVG. Dabei soll analysiert werden, wie 
die bestehenden gesetzlichen Regelungen und Instrumente einer gerichtlichen und 
außergerichtlichen Konfliktbearbeitung vom Betriebsrat genutzt werden können:

–	 Welche Hürden erschweren ein effizientes Konfliktmanagement?
–	 Wie können Potenziale ausgeschöpft und die Hürden überwunden werden, um 

eine effiziente Interessenvertretung zum Wohle der Beschäftigten und des Be-
triebes zu gewährleisten?
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Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen dazu beitragen, das Bewusstsein für die 
Bedeutung der Konfliktmanagementkompetenz des Betriebsrats zu schärfen und 
konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten. Dabei werden die be
triebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten einer gerichtlichen und/oder außerge
richtlichen Konfliktbearbeitung im Betriebsrat und die Rechtswirklichkeit gegen­
übergestellt.

Die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand erfolgt in erster 
Linie auf Basis von Literatur und Rechtsprechung. Ergänzend wurden von der 
Verfasserin zwischen dem 12. Mai 2023 und dem 6. Juni 2023 insgesamt neun 
leitfadengestützte, nicht-standardisierte Expert:inneninterviews18 mit Personen, 
die beruflich mit Konflikten im Betriebsrat vertraut sind, geführt. Ziel der Inter-
views war, von einem größeren Kreis Praktiker:innen deren Ansichten, Motive 
sowie individuelle Einschätzung zu konkreten Sachverhalten zu erfahren und 
einordnen zu können, um neue Perspektiven und Erkenntnisse aus anwaltli-
cher, gewerkschaftlicher und mediatorischer Praxis zu erhalten. Hierbei handelt 
es sich um fünf Rechtsanwält:innen, die Betriebsräte als Sachverständige i. S. d. 
§ 80 Abs. 3 BetrVG beraten, den Ersten Bevollmächtigten der IG-Metall Mittel
hessen sowie drei Mediator:innen/Teamcoaches, die über praktische Erfahrung bei 
der Bearbeitung von Konflikten im Betriebsrat verfügen. Die Auswahl der Inter­
viewpartner:innen erfolgte unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien: An
waltliche und gewerkschaftliche Berater:innen, die langjährig Betriebsratsgremien 
in unterschiedlichen Branchen vertreten, die die Verfasserin aus dem beruflichen 
Kontext kennt und bei denen sie aktiv nachfragte, ob eine Bereitschaft zur Teil
nahme an einem Interview besteht; bei der Auswahl der Interviewpartner: innen 
war der Verfasserin die Ausgewogenheit der Geschlechterdiversität wichtig. Die 
Auswahl der Mediator:innen erfolgte aufgrund von Kontaktvorschlägen der Stu
diengangsleiterinnen des Master-Studiengangs Mediation-  und Konfliktmanage­
ment sowie der Gewerkschaft IG Metall.

Die Expert:inneninterviews sind in diesem Zusammenhang als nicht-repräsen-
tative Exploration zu verstehen, sie geben die persönliche Wahrnehmung spezifi-
scher Phänomene und sozialer Sachverhalte ausgewählter Praktiker:innen wieder. 
Alle Interviews wurden mit vorheriger Erlaubnis der Befragten aufgezeichnet.  
Anschließend wurden sie unter Auslassung von Füll-, Satz-, Wortabbrüchen so-
wie sprachlichen Doppelungen vollständig verschriftlicht und den Befragten im 
Nachgang zur Verfügung gestellt und durch sie freigegeben. Alle Befragten waren  

18  Siehe Anh. 1–9, S. 89–188.
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zudem mit der namentlichen Nennung ihrer Person zur Veröffentlichung einver­
standen.

Dieser qualitative Forschungsansatz soll nicht nur das Bewusstsein für die Be
deutung der Konfliktmanagementkompetenz des Betriebsrats schärfen, sondern 
auch einen fundierten Beitrag zur wissenschaftlichen und praktischen Diskussion 
leisten. Dabei ist der Verfasserin bewusst, dass auch ihr langjähriger beruflicher 
Hintergrund als Arbeitsrichterin, Mediatorin und Einigungsstellenvorsitzende so
wie ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen mit dem Forschungsthema 
in die Analyse und Bewertung der Ergebnisse einfließen.

1.3.  Entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung bis 2022

Obwohl der Rückhalt von Betriebsräten in der Belegschaft als stark beurteilt wird, 
ist ein Rückgang bei der Wahlbeteiligung sowie der Neugründung von Betriebs
räten, die trotz der Einführung des vereinfachten Wahlverfahrens im Jahr 2001 auf 
sehr niedrigem Niveau stagniert, zu beobachten.19 Sowohl in West- als auch in Ost-
deutschland wurde im Jahr 2021 lediglich in 8 % aller Betriebe, die den Schwellen
wert von fünf wahlberechtigten Beschäftigten erreichen, ein Betriebsrat gewählt, 
während es im Jahr 2016 noch 9 % und im Jahr 2001 noch 12 % waren. Gleichwohl 
lag der Anteil der insgesamt durch einen Betriebsrat vertretenen Beschäftigten im 
Jahr 2021 in Westdeutschland bei 39 % und in Ostdeutschland bei 34 %. Die Ursa-
chen für die abnehmende Vertretung durch Betriebsräte sind aus Sicht des BMAS 
vielfältiger Natur: Sie reichen von Annahme des bewussten Verzichts der Beschäf-
tigten in kleinen Betrieben auf die Gründung eines Betriebsrats, des Bestehens zu 
hoher Formalien bei der Organisation einer Betriebsratswahl in kleinen Betrieben, 
bis zur Annahme der strategischen Verhinderung der Gründung von Betriebsräten 
von Seiten der Arbeitgebenden.20 Zu den Kernanliegen des am 18. Juni 2021 in 
Kraft getretenen BRModG gehörte deshalb, die Rahmenbedingungen für die Be-
triebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit zu verbessern und den Schutz der Be-
triebsräte vor Benachteiligungen zu stärken. Kernpunkte der Novellierung waren 

19  Vgl. hierzu die Ergebnisse zu den Betriebsratswahlen 2022: Kestermann/Lesch/Stettes, in IW-Trends 4/2022, 
65–83, https://t1p.de/ps8o8; zu vergleichbaren Ergebnissen kommt die Studie des I. M. U. »Gesamtauswertung 
Betriebsratswahlen 2022«, mit Fokus auf den Bereich der Gewerkschaften IGM, ver.di, IGBCE, IG BAU und 
EVG., https://t1p.de/kmyb2 [letzter Zugriff jeweils: 01. 03. 25].
20  Hierzu der Referentenentwurf des BMAS zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Betriebs
ratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte vom 21. 12. 2020, https://t1p.de/oxbe2 [letzter Zugriff: 
01. 03. 25]; Zur WSI-Befragung hauptamtlicher Gewerkschaftler über die Zunahme arbeitgeberseitiger Wahl-
behinderungen: Behrens/Dribbusch, in: WSI Mitteilungen, 73. Jg., 4/2020, 289, Abb. 1.
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die Senkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht auf 16 Jahre (§ 7 Abs. 1 
BetrVG), die Senkung der Schwellenwerte für das zwingend vereinfachte Wahl-
verfahren sowie die Senkung der Zahl von Stützunterschriften in kleinen Betrieben 
(§§ 14, 14 a BetrVG), die Stärkung des Kündigungsschutzgesetzes für Initiator:in-
nen von erstmaligen Betriebsratswahlen (§ 15 Abs. 3a KSchG) sowie der Schutz 
vor Kündigungen ehemaliger Betriebsratsmitglieder, auch wenn der Betriebsrat 
nicht (mehr) besteht (§ 103 Abs. 2a BetrVG). Hinweise dafür, dass die Novellie-
rungen des BRModG dem Abwärtstrend haben erfolgreich gegensteuern können, 
liegen indes nicht vor: Die Zahl der Neugründungsquote der Betriebsratswahlen, 
die vom 1. März bis 31. Mai 2022 stattfanden, ist mit 1,4 % auf einem ähnlich nied-
rigen Niveau wie in den vorherigen Wahlperioden.21

1.4.  Fluktuation in Betriebsratsgremien und Rücktrittsgründe

Ausweislich einer aktuellen Untersuchung des WSI zur Fluktuation in Betriebs
ratsgremien haben Betriebsratsgremien innerhalb der vierjährigen Amtszeit ne-
ben ihren vielfältigen komplexen Aufgaben auch mit einer auffallend hohen 
personellen Fluktuation zu kämpfen.22 Diese stellt ein Einfallstor für Unruhe und 
Spannungen dar, hinzu kommt der Kompetenzverlust der in Schulungen und der 
täglichen Mitbestimmungspraxis erworbenen Kenntnisse. In der Wahlperiode von 
2014 bis 2018 belief sich die Fluktuation durch Mandatsniederlegungen auf 28 %, 
die durch nachrückende Ersatzmitglieder ersetzt werden mussten.23 Als Grund für 
die Mandatsniederlegung wurden in immerhin 15,1 % der Fälle »Konflikte im Be­
triebsrat« angegeben, weitere 13,2 % begründeten ihren Rücktritt mit Frustration 
über mangelnde Erfolge bei der Betriebsratsarbeit.24

Die Zunahme von Konflikten im Betriebsrat, insbesondere die Problematik 
zunehmend gespaltener Gremien schildert auch Chatziparaskewas in seinem In-
terview, die er mit gezielten Spaltungsstrategien der Arbeitgebenden erklärt: Dem-
nach würden gezielt Personen in Betriebsräte eingebracht, um dort Konflikte zu 
forcieren. Dieser Prozess werde durch spezialisierte Kanzleien begleitet, die ihn 
aktiv vorantreiben. Infolgedessen bestehe in etwa 80 % der Gremien eine Mehrheit 
von Mitgliedern, die die Interessen der Belegschaft vertreten, während zugleich 

21  Kestermann/Lesch/Stettes, in IW-Trends 4/2022, 65–83, https://t1p.de/ps8o8 [letzter Zugriff: 01. 03. 25].
22  Behrens, in: WSI Mitteilungen 74. Jg., 4/2021, 284–295; siehe hierzu Abb. 1, 18.
23  Behrens, 287.
24  Behrens, 288.
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gezielt platzierte Akteur:innen gegensätzliche Positionen stärken und Konfliktdy-
namiken verstärken. Die Fälle von Mandatsniederlegungen habe in diesem Kon-
text massiv zugenommen.25

Bereits gewählte Betriebsräte werden darüber hinaus in den kommenden Jah
ren mit einer deutlich erhöhten Fluktuation durch den demografischen Wandel 
konfrontiert sein: Bei der Betriebsratswahl 2022 lag der Anteil der wiederge
wählten Betriebsräte im Durchschnitt bei 66,2 %, hierbei ist die Altersgruppe der 
46 bis 59-jährigen mit 46,5 % am stärksten vertreten, weitere 5,5 % sind älter als 
60 Jahre.26 Angesichts der derzeitigen Altersstruktur in den Gremien ist ein hoher 
Mitgliederwechsel in 2026 zu erwarten27, der nicht nur die Frage aufwirft, wie 
neue und jüngere Betriebsratsmitglieder gewonnen werden können, sondern auch, 
wie ein Wissenstransfer zwischen alten und neuen Betriebsratsmitgliedern gelin-
gen kann.28

Abb. 1: Rücktrittsgründe von BetriebsratsmitgliedernA, 2014–2017 nach Behrens,  
WSI-Mitteilungen 74. Jg., 4/2021, 287

25  Chatziparaskewas spricht von einer massiven Zunahme von Mandatsniederlegungen im Kontext von 
gremieninternen Konflikten, Anh. 1, 92 ff.
26  Kestermann/Lesch/Stettes, in IW-Trends 4/2022, 65–83, https://t1p.de/ps8o8 [letzter Zugriff: 01. 03. 25].
27  Behrens, 286.
28  Behrens, 286.
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